
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/5/30 3Ob299/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1951

Norm

NSG HauptstückXIV AbschnII

NSG HauptstückXIV AbschnIII

ZPO §228 B4

Rechtssatz

Die Klage auf Feststellung des Eigentumsrechtes an Möbeln gegen eine Gebietskörperschaft, welche diese Möbel unter

Berufung auf das NSG beschlagnahmt und verkauft hat, ist mangels eines rechtlichen Interesses abzuweisen.

Entscheidungstexte

3 Ob 299/51

Entscheidungstext OGH 30.05.1951 3 Ob 299/51

Schlagworte

SW: Nationalsozialismus
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